
ABWÄGUNGSPROTOKOLL
nach Beteiligung § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

in Deggenhausertal – Mennwangen

Regelverfahren

Bebauungsplan
„Mennwangen Süd“ 

Fassung vom 30.03.2022

Deggenhausertal
Bodenseekreis

i n f o @ g f - k o m . d e

w w w . g f - k o m m u n a l . d e



Bebauungsplan „Mennwangen Süd“ in Deggenhausertal – Mennwangen
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB vom 27.09.2021 bis 27.10.2021

Eingegangene Stellungnahmen

Nr. Behörde / TÖB / Öffentlichkeit Beschluss Kenntnis-nah-
me

1. Landratsamt Bodenseekreis

2. Vodafone

3. Netze BW

4. Handwerkskammer Ulm

5. Regionalverband

6. Regierungspräsidium Tübingen

7. Landesamt für Denkmalpflege

8. Deutsche Telekom Technik

9. Gemeindeverwaltung Wilhelmsdorf

10. Telefonica 

11. Stadt Markdorf

12. IHK Bodensee-Oberschwaben

13. Gemeinde Horgenzell

14. Gemeinde Heiligenberg

15. Gemeinde Oberteuringen

16. Polizeipräsidium Ravensburg

17. GVV Markdorf
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Bebauungsplan „Mennwangen Süd“ in Deggenhausertal – Mennwangen
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB vom 27.09.2021 bis 27.10.2021

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

TÖB
1

Landratsamt Bodenseekreis (Stellungnahme vom 08.11.2021)

Wir nehmen Bezug auf Ihre Mail vom 21.09.2021 und 
geben zu dem o. g. Bebauungsplanvorentwurf fol-
gende koordinierte Stellungnahme ab:

Fachliche Stellungnahme siehe Buchstabe A bis C

A. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden wer-
den können

Art der Vorgabe

I. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes:

1. Ab 2022 sind auf Nicht-Wohngebäuden PV-Anla-
gen zu installieren. Eine Fallenwirkung der Module 
durch glänzende Oberflächen ist wahrscheinlich. 
Aufgrund der Nähe der Deggenhauser Aach mit 
Ihren Begleitbiotopen wird daher eine Festsetzung 
für erforderlich gehalten, bei der Installation von PV-
Anlagen blendfreie und strukturierte Solargläser mit
geringem Anteil an polarisiertem Licht (max. 8%) 
ggf. ergänzt um weiße Streifen zu verwenden.

Ziffer 2.13.2 der textlichen Festsetzungen wird ent-
sprechend ergänzt um:

Bei der Installation von PV-Anlagen sind ausschließ-
lich blendfreie und strukturierte Solargläser mit ge-
ringem Anteil an polarisiertem Licht (max. 8%) - ggf. 
ergänzt um weiße Streifen - zu verwenden.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

2. Eingriffsregelung (Umweltbericht 6.1.1): Abwei-
chungen vom Normalwert der Biotoptypen sind zu 
begründen oder der Normalwert zu verwenden. Der 
Stammumfang von Einzelbäumen nach 25 Jahren 
Entwicklungszeit kann gemäß des Bewertungsmo-
dells der Kreise Bodenseekreis, Ravensburg und 
Sigmaringen wegen Nachbarrechtabständen, stö-
rende Wirkung auf/Nähe zu Gebäuden, standörtliche 
Rahmenbedingungen etc. in der Regel nur mit maxi-
mal 40 cm veranschlagt werden (s. 2.6., ergänzende 
Hinweise zum Bewertungssystem). Um Anpassung 
in der Bilanzierung wird gebeten.

Je nach Nutzung der Retentionsfläche wäre mögli-
cherweise die Entwicklung einer geringwertigen 
Fettwiese mit 8 ÖP (in Teilbereichen) denkbar. Dies 
müsste in den Fachunterlagen entsprechend darge-
stellt und durch Festsetzungen gesichert werden. 

Die Bilanzierung im Umweltbericht wird angepasst, der Anre-
gung wird gefolgt.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

II. Belange des Wasser- und Bodenschutzes:

1. HQextrem-Bereiche sind im Bebauungsplan nach-
richtlich als „Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 1 
WHG“ auszuweisen. 

Die Legende des Planteils wird entsprechend ange-
passt in: „Risikogebiete außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG (HQex-
trem)“
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant
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Bebauungsplan „Mennwangen Süd“ in Deggenhausertal – Mennwangen
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB vom 27.09.2021 bis 27.10.2021

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Im Index des Rechtsplanentwurfes ist dies berück-
sichtigt, im Planbereich die entsprechenden Linien 
jedoch nicht erkennbar.

Im Planbereich ist die entsprechende Linie bereits 
dargestellt, weshalb die Anmerkung lediglich zur 
Kenntnis genommen wird.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

2. Das Plangebiet befindet sich nach unserer fachli-
chen Auffassung in einer topografischen Lage, die in 
Bezug auf Starkregenereignisse gefährdet scheint. 
Bauleitplanungen dienen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 
BauGB der Vermeidung und Verringerung von Hoch-
wasserschäden. Die Hochwassergefahr durch Stark-
regen wird in § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB ausdrücklich 
erwähnt. Pluviale Hochwasser bzw. direkten Oberflä-
chenabfluss bezeichnet das Wasserrecht als „wild 
abfließendes Wasser“ (§ 37 WHG). Die Berücksichti-
gung von wild abfließendem Wasser bzw. Außenge-
bietswasser ist, sofern es einem erschlossenen 
Siedlungsgebiet zufließt, eine kommunale Pflichtauf-
gabe im Rahmen einer hochwassersicheren Er-
schließung. Informationsmaterial zu dem Thema 
„Starkregen“ ist auf der Seite des Umweltministeri-
ums unter 
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-
natur/schutz-natuerlicher-lebensgrundlagen/
wasser/starkregen/ aufgeführt. Im Bebauungsplan 
sollen nach § 9 Abs. 5 BauGB Flächen gekennzeich-
net werden, bei deren Bebauung besondere bauliche
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei 
denen besondere bauliche Sicherungsnahmaßnah-
men gegen Naturgewalten erforderlich sind. Dies 
betrifft insbesondere die Freihaltung der Hauptfließ-
wege des Niederschlagswassers, wie sie in den 
Starkregengefahrenkarten aufgezeigt werden.

Am 17.11.2021 fand eine vertiefendes Abstimmungs-
gespräch mit dem Landratsamt (Herrn Ott) statt, bei 
dem auch dieses Thema erörtert wurde.  

Das Außenbereichswasser wird durch einen „Erdwall 
bzw. eine Mulde“ am Rande des Plangebiets gefasst  
und nach Osten in bestehenden Graben abgeführt. 
Dieser Sachverhalt ist in den Bebauungsplanunterla-
gen bereits enthalten, der Anregung wurde daher be-
reits gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wurde bereits gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

3. An Gewässern im Innenbereich ist ein Gewässer-
randstreifen (GRS) von 5 m ab ausgeprägter Bö-
schungsoberkante einzuhalten. Der Gewässerrand-
streifen dient u. a. der Erhaltung und Verbesserung 
der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, 
und der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffu-
sen Quellen. Im GRS dürfen laut § 29 Abs. 3 WG und 
§ 38 Abs. 4 WHG keine baulichen oder sonstigen An-
lagen wie z. B. Zäune, Hütten, Treppen oder Kom-
postanlagen errichtet werden. Außerdem dürfen kei-
ne standortfremden Gehölze gepflanzt oder beste-
hende Grünflächen umgebrochen werden.

Der Gewässerrandstreifen – dieser ist außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans - ist entspre-
chen berücksichtigt und im Planteil auch entspre-
chend vermaßt. Die Anmerkungen werden daher le-
diglich zur Kenntnis genommen.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant
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Bebauungsplan „Mennwangen Süd“ in Deggenhausertal – Mennwangen
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB vom 27.09.2021 bis 27.10.2021

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Laut Planunterlagen sind entlang des Gewässers 
bauliche Anlagen vorgesehen. Die Zufahrtsstraße 
zum neuen Baugebiet erfordert laut Planunterlagen 
teilweise eine Verdolung des Gewässers, die vermie-
den werden muss. Mit der geplanten Retentionsmul-
de ist ein Gewässerabstand von mindestens 5 m ein-
zuhalten.

Spätestens im Bauantrag sind bauliche Anlagen ent-
lang eines Gewässers in einem Querschnitt an engs-
ter Stelle zwischen Böschungsoberkante und bauli-
cher Anlage darzustellen, um die Einhaltung des o. 
g. Gewässerrandstreifens nachzuweisen.

Am 17.11.2021 fand eine vertiefendes Abstimmungs-
gespräch mit dem Landratsamt (Herrn Ott) statt, bei 
dem auch diese Thematik erörtert wurde. Ergebnis:

Die Verdolung für die Überfahrt kann mit dem Antrag 
auf wasserrechtliche Erlaubnis (Abwasser Nieder-
schlagswasser) mit beantragt werden. Die Thematik 
wird damit unabhängig vom gegenständlichen Bebau-
ungsplanverfahren behandelt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

4. Ausbaumaßnahmen am Gewässer (z. B. Herstel-
lung einer Verdolung oder Überfahrt, Öffnungen von 
Verdolungen, Gewässer Aufweitungen oder ähnli-
ches) bedürfen einer Plangenehmigung. 

Die Darstellung des Ausbaus im Bebauungsplan ist 
nur zulässig, wenn der Ausbau aus städtebaulichen 
Gründen erforderlich und wasserrechtlich abgeklärt 
wurde, ob der Gewässerausbau gestattungsfähig ist.

Am 17.11.2021 fand eine vertiefendes Abstimmungs-
gespräch mit dem Landratsamt (Herrn Ott) statt, bei 
dem auch diese Themen grundsätzlich erörtert wurde.

Ergebnis:

Die Themen werden im Antrag auf wasserrechtliche 
Erlaubnis / Genehmigung mit beantragt und damit un-
abhängig vom gegenständlichen Bebauungsplanver-
fahren behandelt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

5. Zur Gewährleistung einer gesicherten und schad-
losen Abwasserbeseitigung im Sinne von § 123 Ab-
satz 1 BauGB sind Maßnahmen zur modifizierten 
Entwässerung konkret zu bestimmen. Dies kann 
durch Festsetzungen im Bebauungsplan, aber auch 
im Rahmen eigenständiger Entwässerungskonzepte 
erfolgen, welche im Bebauungsplan verbindlich be-
nannt werden. 

Im Planentwurf fehlen noch Festsetzungen zur Nie-
derschlagswasserbeseitigung, die Aussagen in der 
Begründung 6.3 ist nicht ausreichend konkret (keine 
Aussage zur Sickerfähigkeit der Böden, Größe der 
Mulden, Einleitungsmenge, etc.).

Am 17.11.2021 fand eine vertiefendes Abstimmungs-
gespräch mit dem Landratsamt (Herrn Ott) statt, bei 
dem auch dieses Thema erörtert wurde. Dabei wurde 
auch die mangelnde Versicherungsfähigkeit des Un-
tergrunds besprochen.

Im ersten Quartal 2022 werden die Ergebnisse der 
zwischenzeitlich erfolgten Abstimmungen in einem 
Wasserantrag formuliert und zur Genehmigung beim 
Landratsamt eingereicht. Die geäußerten Anregungen 
werden daher unabhängig vom gegenständlichen Be-
bauungsplanverfahren behandelt. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant
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Bebauungsplan „Mennwangen Süd“ in Deggenhausertal – Mennwangen
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB vom 27.09.2021 bis 27.10.2021

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

III. Belange des Abfallrechts:

Ist der vorgesehene Erdmassenausgleich nicht mög-
lich, ist darzulegen welche Entsorgungsmöglichkei-
ten für die im Plangebiet im Rahmen der Neubebau-
ung anfallenden, nicht im Baugebiet verwendbaren 
Aushubmassen vorgesehen werden.

Beim gegenständlichen Bebauungsplan handelt es sich
um einen sogenannten Angebotsbebauungsplan. Dies 
bedeutet unter anderem:

• Konkrete Planungen für die Gebäude  liegen noch 
nicht vor. Damit ist nicht klar, wie viel Erdaushub für
die Gebäude und sonstigen Anlagen anfallen wird..

• Die Ausführungsplanung für die Straßen und Kanä-
le liegt noch nicht vor. Damit ist nicht klar, auf wel-
cher Tiefe die Leitungen und Kanäle exakt liegen 
und welche Aushubmassen entstehen werden. 
Ebenso ist noch nicht bekannt, ob für den Straßen-
bau auf Grund der Untergrundverhältnisse evtl. ein 
weitergehender Aushub erforderlich wird, um einen
tragfähigen Untergrund sicherzustellen.

Auf der Ebene einer Angebotsbebauungsplanung kann 
daher kein belastbares und sinnvolles Erdmassenaus-
gleichskonzept geplant werden.

Es ist anzunehmen, dass der Landesgesetzgeber die-
sen Umstand bei der Formulierung des § 3 Absatz 3 
des Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG ) be-
reits berücksichtigt hat, denn er verwendet zweimal 
den Begriff „sollen“

„Bei der Ausweisung von Baugebieten […] sollen die 
Abfallrechtsbehörden und die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger im Rahmen ihrer jeweiligen Zu-
ständigkeit, insbesondere im Rahmen der Anhörung 
der Träger öffentlicher Belange, darauf hinwirken, 
dass ein Erdmassenausgleich durchgeführt wird. Dabei
sollen durch die Festlegung von Straßen- und Gebäu-
deniveaus die bei der Bebauung zu erwartenden anfal-
lenden Aushubmassen vor Ort verwendet werden.“
Die Erstellung eines Erdmassenausgleichskonzept ist 
auf der Ebene des gegenständlichen Bebauungsplans 
zusammenfassend nicht möglich, weshalb der Anre-
gung auf Bebauungsplanebene nicht gefolgt wird. Die 
Thematik Erdmassenausgleich und Erdmassenentsor-
gungskonzept wird daher unabhängig vom Planverfah-
ren behandelt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Rechtsgrundlage

zu I.1.: Klimaschutzgesetz BW, § 39 BNatSchG, § 
44 Abs. 1 BNatSchG 

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt
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Bebauungsplan „Mennwangen Süd“ in Deggenhausertal – Mennwangen
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB vom 27.09.2021 bis 27.10.2021

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

zu I.2.: § 1a BauGB, § 15 Abs.1 BNatSchG

zu II.1.: § 9 Abs. 6a BauGB, § 78b WHG

zu II.2.: § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 16 
und Abs. 5 BauGB

zu II.3.: § 29 WG, § 38 WHG

zu II.4.: § 68 WHG

zu II.5.: § 9 Abs.1 Nr. 14 BauGB, §§ 48, 55 Abs. 2 und 
60 WHG; Verordnung über die dezentrale Beseiti-
gung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999 GBl 
S. 157

zu III: § 3 Abs. 3 LKreiWiG

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen 
oder Befreiungen) 

zu I.1.: § 44 Abs. 5 BNatSchG, § 45 Abs. 7 
BNatSchG

zu I.2.: Ordnungsgemäße Abwägung

zu II.1.: sichtbare nachrichtliche Darstellung

zu II.2.: Freihaltung der Hauptfließwege mit Plan-
zeichen Nr. 10.2., ggf. Festsetzungen zur Hochwas-
servorsorge auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 16 
BauGB.

zu II.3.: Gemäß § 38 Abs. 5 WHG kann die zuständi-
ge Behörde (Gemeinde im Einvernehmen mit dem 
Landratsamt) von einem Verbot nach Absatz 4 Satz 2 
eine widerrufliche Befreiung erteilen, wenn überwie-
gende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Maß-
nahme erfordern oder das Verbot im Einzelfall zu ei-
ner unbilligen Härte führt. Gründe, eine solche Be-
freiung erteilen zu können, liegen nach unserer Ein-
schätzung nicht vor. 

zu II.4.: keine

zu II.4.: Ein Konzept für die Abwasserbeseitigung 
(Schmutzwasser und Niederschlagswasser von be-
festigten Flächen einschließlich der Verkehrsflä-
chen) für das gesamte Baugebiet ist auszuarbeiten 
und dem Amt für Wasser- und Bodenschutz vorzule-
gen.

zu III.: Bei der Ausweisung von Baugebieten hat 
sich die Gemeinde mit der Zielsetzung des Landes-
Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu befassen und ent-
sprechende Festsetzungen bzw. Aussagen zu treffen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

B. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen,
die den o. g. Entwurf berühren können, mit Angabe 
des Sachstands

---

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Abwägungsprotokoll Seite 6

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld



Bebauungsplan „Mennwangen Süd“ in Deggenhausertal – Mennwangen
Frühzeitige Beteiligung nach § 4(1) BauGB und frühzeitige Beteiligung nach § 3(1) BauGB vom 27.09.2021 bis 27.10.2021

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

C. Stellungnahme aus der eigenen Zuständigkeit zu 
dem o. g. Entwurf, gegliedert nach Sachkomplexen, 
jeweils mit Begründung und ggfls. Rechtsgrundlage

I. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes:

1. Die direkt an das Plangebiet angrenzenden Gehöl-
ze, die nahe Deggenhauser Aach, deren Begleitge-
hölze, Streuobstbestände sowie das gesetzlich ge-
schützte Biotop im Süden des Plangebiets sind ne-
ben Lebensraum für Insekten und Vögel auch Leitli-
nie und Nahrungshabitat für Fledermäuse. Diese 
Funktionen können auch durch eine Beleuchtung 
mittels LED beeinträchtigt werden. 

Daher sollten die Aussagen zur Beleuchtung in den 
planungsrechtlichen Festsetzungen 2.12.2 um Maß-
nahmen zur zeitlichen Minimierung der Beleuchtung
ergänzt werden.

Ziffer 2.12.2 der textlichen Festsetzungen wird ent-
sprechend ergänzt um:

„Die Beleuchtung innerhalb und außerhalb der bauli-
chen Anlagen ist außerhalb der Betriebszeiten auszu-
schalten bzw. auf ein Minimum zu reduzieren.“
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

2. Es wird angeregt, für die vorgesehene Feldhecke 
in den privaten Grünflächen eine separate Pflanzliste
zu erstellen und in dieser auch Bäume 1. und 2. Ord-
nung aufzunehmen, damit die Einbindung der hohen 
Gebäude in die freie Landschaft besser gewährleis-
tet ist.

Es wird eine separate Pflanzliste erstellt und in den 
Bebauungsplanentwurf aufgenommen.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

3. Aufgrund der direkten Ortsrandlage sollen nicht 
heimische Arten, wie z. B. Parthenocissus quinque-
folia in Sorten („Wilder Wein“) durch heimische Arten
zu ersetzen. Neben der heimischen Wilden Weinrebe
Vitis vinifera subsp. sylvestris und der Gewöhnlichen 
Waldrebe (Clematis vitalba) sind weitere Arten wie 
Hopfen (Humulus lupulus) oder das Wohlriechende 
Geißblatt (Lonicera caprifolium) zweckmäßig. 

Die nichtheimischen (z. B. Bergrebe) sowie nicht 
standortgerechten (z. B. Alpen-Waldrebe) Pflanzen-
arten sollten aus der Pflanzliste herausgenommen 
werden.

Die Pflanzliste wird entsprechend angepasst.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

4. Der Schutz des südlich angrenzenden gesetzlich 
geschützten Biotops sind mit einem stabilen Bau-
zaun und nicht mit Flatterband (welches sich in der 
Vergangenheit als nicht immer dauerhaft und wirk-
sam herausgestellt hat) vorgesehen werden, um Be-
einträchtigungen des Biotops verlässlich zu vermei-
den (planungsrechtliche Festsetzungen 2.12.2).

Ziffer 2.13.2 der textlichen Festsetzungen wird ent-
sprechend ergänzt um:

„Während der Bauphase ist das Baufeld mit einem 
stabilen Bauzaun gegen das südlich angrenzende Bio-
top abzugrenzen, damit keine baubedingten Beein-
trächtigungen durch Befahrung oder Ablagerung von 
Materialien erfolgen.“
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

II. Belange des Wasser- und Bodenschutzes:

Als Bewertungsgrundlage des Schutzgutes Boden 
wurde im Umweltbericht 4.2.2 (S. 11) die Bodenüber-
sichtskarte des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe
und Bergbau Freiburg/Br. im Maßstab 1 : 50.000 
(BÜK 50) verwendet. Der Maßstab der BÜK 50 kann 
als erste Übersicht für das Plangebiet dienen. Für 
die Bewertung auf konkrete Flurstücke bezogen, ist 
der Maßstab allerdings ungeeignet. Die Bodenschät-
zungsdaten, erhältlich beim Vermessungsamt, lie-
fern für das Plangebiet mit einem Maßstab von 1 : 
1.500 wesentlich genauere Werte. Im vorliegenden 
Fall ergeben sich höhere Werte für die Bodenfunkti-
onen und im Endergebnis höhere Werte für den Aus-
gleichsbedarf im Schutzgut Boden. Um Überarbei-
tung der Bilanzierung in diesem Punkt wird gebeten.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

III. Belange des Immissionsschutzes:

Da der Bebauungsplan alle Betriebsarten bis auf im-
missionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 
Anlagen ohne Einschränkung von Betriebszeiten zu-
lässt, kann ohne Immissionsprognose nicht ab-
schließend bewertet werden, ob durch das geplante 
GE unzulässige Lärmimmissionen auf die bestehen-
de Bebauung wirken können, insbesondere, wenn 
sich die Betriebszeiten auf den Nachtzeitraum er-
strecken. Aufgrund der sich nördlich und westlich 
des Plangebietes befindenden landwirtschaftlichen 
Betriebe, gehen wir dort von einem Schutzniveau ei-
nes Dorfgebietes aus.

In der Regel ist die Ansiedlung eines Gewerbegebiets 
mit der Zulässigkeit von das Wohnen nicht erheblich 
belästigenden Gewerbebetrieben und umliegender 
Wohnnutzungen mit immissionsschutzrechtlichem 
Schutzanspruch eines Dorfgebiets konfliktfrei. Die 
Technische Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA Lärm) 
nennt für ein Dorfgebiet einen Immissionsrichtwert 
(IRW) von 60 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht.

Dieser Wert ist am maßgeblichen Immissionsort 
(Wohngebäude ca. 65 m Entfernung zum Rand des 
Plangebiets) durch die emittierenden Gewerbeflächen 
einzuhalten. 

Die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ nennt 
emittierende flächenbezogene Schallleistungspegel 
von 60 dB(A)/m² am Tag und 60 dB(A)/m² in der Nacht 
für gewerbliche Flächen. In der Praxis ist das Emissi-
onsverhalten von Gewerbebetrieben in der Nacht aber 
im Gegensatz zu dem am Tag reduziert, sodass ein flä-
chenbezogener Schallleistungspegel von 50 dB(A)/m² 
in der Nacht das Emissionsverhalten realistischer wie-
dergibt. 

Zur Überprüfung der Einhaltung der zulässigen Im-
missionsrichtwerte ist die nachfolgend beschriebene 
Untersuchung durch den Fachbereich Immissions-
schutz der Gfrörer Ingenieure durchgeführt worden.

In einem Berechnungsmodell ist als Zusatzbelastung 
für das geplante Gewerbegebiet, gemäß auf einem 
konservativen, d.h. „auf der sicheren Seite“ liegenden 
Ansatz, ein flächenbezogener Schallleistungspegel 
von 60 dB(A)/m² am Tag und in der Nacht berücksich-
tigt. Für die gewerbliche Vorbelastung aus den umlie-
genden, bestehenden Gewerbegebieten ist aufgrund 
der dort zulässigen und auch vorhandenen Wohnnut-
zungen ein flächenbezogener Schallleistungspegel von
60 dB(A)/m² am Tag und 50 dB(A)/m² in der Nacht be-
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

rücksichtigt. Das Berechnungsergebnis der Gesamt-
belastung (Vorbelastung + Zusatzbelastung) zeigt, 
dass der Immissionsrichtwert am maßgeblichen Im-
missionsort, selbst unter dem uneingeschränkten 
Emissionsansatz des Plangebiets von 60dB(A)/m² in 
der Nacht, lediglich um 1 dB(A) überschritten wird. 
Unter Berücksichtigung der Gesamtbelastung ist eine 
geringfügige Überschreitung der IRW von 1dB(A) noch 
als zulässig anzusehen.    

Übersicht des Berechnungsmodells mit den emittie-
renden Gewerbeflächen und dem maßgeblichen Im-
missionsort (IO1):

Detailansicht der ermittelten Beurteilungspegel am 
Immissionsort 1:

Der in der Stellungnahme angesprochene Sachverhalt 
wurde wurde durch die vorstehenden Ausführungen 
überprüft und berücksichtigt. Die Begründung zum 
Bebauungsplan wird um diesen Sachverhalt ergänzt.
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Anregungen und Hinweise(n)

wird in den Unterlagen ergänzt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

IV. Belange des Forstes:

Der angrenzende Waldbestand ist im Gelände nach 
Süden ansteigend. Die stehenden Eschen sind stark 
durch das Eschentriebsterben geschädigt und stel-
len eine akute Gefahr dar. Mit Gebäuden sollte der 
gesetzliche Waldabstand von 30 m gem. § 4 Abs. 3 
LBO eingehalten, die Baugrenzen entsprechend fest-
gesetzt werden.

Die vorhandenen Eschen südlich des Plangebiets sind 
- nach Rücksprache mit dem Forst - vom Eschen-
triebsterben geschädigt, stellen eine akute Gefahr dar 
und sollten daher gefällt werden.

Der Bebauungsplanentwurf wird vor diesem Hinter-
grund dahingehen geändert, dass die Fläche nach Fäl-
lung der geschädigten Bäume als Niederwald bzw. 
Waldtrauf auszubilden ist. Damit kann die Lage der 
Baugrenze so bleiben, wie sie im Bebauungsplanvor-
entwurf bereits enthalten ist.
Anregungen und Hinweise(n)

wird im Grundsatz gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

V. Belange des Abfallrechts:

Nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG ist bei bestimmten Bau-
vorhaben ein Abfallverwertungskonzept vorzulegen. 
Wir bitten deshalb anstatt des letzten Satzes in Hin-
weis 3.1 konkreteres zur Abfallverwertung aufzuneh-
men:

„Bei Bauvorhaben, bei denen jeweils oder in Kombi-
nation mehr als 500 m³ Erdaushub anfallen, bei ver-
fahrenspflichtigen Abbruchmaßnahmen, sowie bei 
einer verfahrenspflichtigen Baumaßnahme, die ei-
nen Teilabbruch umfasst, ist der Baurechtsbehörde 
im Rahmen des Verfahrens ein Abfallverwertungs-
konzept nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (LKreiWiG) vorzulegen und durch die 
untere Abfallrechtsbehörde zu prüfen.“

Die Anregung ist bereits wörtlich in Ziffer 3.2 „Unter-
grundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseiti-
gung“ der Hinweise enthalten, weshalb die Stellung-
nahme lediglich zur Kenntnis genommen wird.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

VI. Belange des Verkehrsrechtes:

Aufgrund des Verlaufes der Straße „Im Schlatt“ so-
wie dem Weg zur Kapelle (Straßenbezeichnung 
könnte ergänzt werden), folgt einer Einmündung di-
rekt eine weitere Einmündung. Die an dieser Stelle 
geltenden Vorfahrtsregelungen können für Verkehrs-
teilnehmer daher zu Unsicherheiten führen. Wir re-
gen die Planung einer eindeutigen und leicht ver-
ständlichen Verkehrsführung an. Für Rückfragen 
steht das Straßenverkehrsamt zur Verfügung.

Auf Grund der erforderlichen Schleppkurven muss die 
Kreuzung wie im Bebauungsplanvorentwurf enthalten 
realisiert werden. 

Um verkehrliche Unsicherheiten zu vermeiden wird 
auf Grund der Anregung außerhalb des Bebauungs-
planverfahrens nach einer Lösung gesucht und diese 
mit den Fachstellen abgestimmt (z.B. abknickende 
Vorfahrtsstraße mit entsprechender Markierung und 
Beschilderung).
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Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

VII. Belange des Brandschutzes:

Die Feuerwehr Deggenhausertal verfügt über kein 
eigenes Hubrettungsfahrzeug, auch die Feuerweh-
ren Salem oder Markdorf können – aufgrund der An-
fahrtszeit > 5 Minuten – das dort jeweils vorgehalte-
ne Hubrettungsfahrzeug in der Regel nicht innerhalb
der fachtechnisch erforderlichen Zeit für Maßnah-
men der Menschenrettung zum Einsatz bringen.

Da Schiebleitern mit einer Nennrettungshöhe von 8 
m bis 12 m nur bedingt für wirksame Lösch- und vor 
allem Rettungsarbeiten im Sinne des § 15 LBO ge-
eignet sind, bestehen für den Bebauungsplan grund-
sätzliche Bedenken fachtechnischer Art gegenüber 
Aufenthaltsräumen mit einer Fußbodenoberkante > 7
m bzw. einer Rettungshöhe > 8 m. In solchen Fällen 
ist in aller Regel ein zweiter baulicher Rettungsweg, 
der den Anforderungen der § 28 LBO bzw. §§ 10 und 
11 LBOAVO sowie der DIN 18065 (notwendige Trep-
pen) entspricht, oder ein Sicherheitstreppenraum 
(LBO § 15) herzustellen bzw. ein entsprechendes 
Schutzniveau auf andere Art und Weise sicherzustel-
len. Sofern Sonderbauten nach § 38 LBO geplant 
werden sind die Rettungswege über Erdgleiche in 
der Regel baulich sicherzustellen.

Die Installation von Überflurhydranten wird ausdrü-
cklich empfohlen. Sie bieten bei Brandeinsätzen ge-
genüber den Unterflurhydranten einsatztaktisch er-
hebliche Vorteile, insbesondere durch die deutlich 
bessere Auffindbarkeit und schnellere Bedienbar-
keit.

Die Anregungen betreffen nicht das gegenständliche 
Bebauungsplanverfahren sondern nachgelagerte Aus-
führungs- und Baugenehmigungsverfahren. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
2

Vodafone (Stellungnahme vom 12.10.2021)

Vielen Dank für Ihre Informationen.

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt
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gung. Bitte geben Sie dabei immer unsere obenste-
hende Vorgangsnummer an.

Bitte beachten Sie:

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, 
Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine 
Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, 
dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion hier 
noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten 
weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir 
bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und
zu entschuldigen.

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
3

Netze BW (Stellungnahme vom 19.10.2021)

Aus unserer Sicht ergeben sich keine Einwände, 
wenn folgende Hinweise beachtet werden:

Zur Versorgung des Gebietes können wir unsere der-
zeit bestehenden Anlagen erweitern. Deshalb kann 
es im Zuge der Erschließungsarbeiten erforderlich 
werden, auf öffentlichem und nicht öffentlichem 
Grund Kabel zu verlegen sowie Kabelverteiler-
schränke zu stellen. Wir behalten uns vor, die Tief-
bauarbeiten durch eine von uns beauftragte Fachfir-
ma ausführen zu lassen.

Für die Zusendung der Unterlagen bedanken wir uns
und bitten Sie, uns weiterhin am Verfahren zu betei-
ligen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
4

Handwerkskammer Ulm (Stellungnahme vom 25.10.2021)

Die Handwerkskammer Ulm hat zum aktuellen Ver-
fahrensstand keine Bedenken und Anregungen vor-
zutragen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
5

Regionalverband (Stellungnahme vom 28.10.2021)

Von dem o.g. Bebauungsplan sind keine zu beach-
tenden Ziele der Raumordnung nach dem Regional-
plan (1996) im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB, der §§ 3 
Abs. 1 Nr. 2 und § 4 Abs. 1 ROG sowie § 4 Abs. 1 und 
4 LplG betroffen.

Es sind jedoch die in Aufstellung befindlichen Ziele 
der Raumordnung der laufenden Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans (Planentwurfzum Satzungs-
beschluss der Verbandsversammlung am 25. Juni 
2021) in der Abwägung oder Ermessensausübung 
bereits zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 ROG). Daher 
verweisen wir auf die Allgemeinen Ziele und Grund-

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

sätze in Kapitel 2.4.0 der Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. Hier ins-
besondere auf Plansatz 2.4.0 Z (2), wonach die Flä-
cheninanspruchnahme durch die Aktivierung inner-
örtlicher Potenziale (Baulücken / Nachverdichtung, 
Brach- / Konversionsflächen, Flächenrecycling) so-
wie durch eine flächeneffiziente Nutzung und ange-
messen verdichtete Bauweise zu verringern ist.

Weitere Anregungen oder Bedenken bringt der Regi-
onalverband zum oben genannten Vorhaben nicht 
vor.

TÖB
6

Regierungspräsidium Tübingen (Stellungnahme vom 19.10.2021)

I. Belange der Raumordnung

(1) Raumordnung / Bauleitplanung

Die Gemeinde Deggenhausertal benötigt für zwei be-
reits im Deggenhausertal ansässige Unternehmen 
gewerbliche Entwicklungsflächen. Mit dem vorlie-
genden Bebauungsplan sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Ausweisung eines ca. 
1 ha großen Gewerbegebietes im Süden des Ortstei-
les Mennwangen geschaffen werden. 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist das 
Plangebiet bereits als gewerbliche Baufläche darge-
stellt.

Es werden keine grundsätzlichen Einwendungen vor-
gebracht.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Für das weitere Verfahren wird auf die Grundsätze 
und Ziele für die Siedlungsentwicklung (2.4.0) im Re-
gionalplanentwurf Bodensee-Oberschwaben 2020 
hingewiesen, insbesondere auf PS 2.4.0 Z (2), wo-
nach „die Flächeninanspruchnahm “durch eine flä-
cheneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete 
Bauweise zu verringern“ ist. 

Am 25. Juni 2021 wurde der Satzungsbeschluss zur 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Bodensee-
Oberschwaben gefasst. Damit sind die Festlegungen 
im Fortschreibungsentwurf als „in Aufstellung be-
findliche Ziele der Raumordnung“ im Rahmen der 
weiteren Planung zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 2 
ROG). 

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

(2) Raumordnung / Einzelhandel

Gemäß den vorgelegten Planunterlagen benötigt die 
Gemeinde Deggenhausertal für ihre bereits ansässi-
gen Unternehmen gewerbliche Entwicklungsflächen.
Dafür sollen die Grundstücke Flst./Teile der Flst. Nr. 
608, 611 und 738 überplant werden. 

Als Art der baulichen Nutzung soll ein Gewerbege-
biet gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB iVm § 8 BauNVO 
festgesetzt werden. Einzelhandelsbetriebe sollen 
nur in nicht selbständiger Form als Bestandteil von 

Ziffer 2.2. letzter Absatz der textlichen Festsetzungen 
wird entsprechend ergänzt in:

„Gemäß § 1 (4) BauNVO wird festgesetzt, dass im 
Plangebiet Einzelhandelsbetriebe nur in nicht selbst-
ständiger Form als Bestandteil von im Plangebiet an-
sässigen Produktions- oder Handwerksbetrieben zu-
lässig sind. Sie müssen der jeweiligen Hauptnutzung 
deutlich untergeordnet sein.“
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Produktions- oder Handwerksbetrieben zulässig 
sein. Sie müssen der jeweiligen Hauptnutzung deut-
lich untergeordnet sein.

U.a. diese Festsetzung soll lt. Begründung des Ent-
wurfs sicherstellen, dass die knappen Gewerbeflä-
chen tatsächlich nur für gewerbliche Nutzungen in 
Anspruch genommen werden.

Im Hinblick darauf regen wir an, in den textlichen 
Festsetzungen noch klarzustellen, dass es sich bei 
dem Produktions- oder Handwerksbetrieb um einen 
im Plangebiet befindlichen Betrieb handeln muss. 

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die höhere Raumordnungsbehörde hat aus Sicht des
Einzelhandels keine raumordnungsrechtlichen Be-
denken.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

II. Belange des Straßenwesens

Das Plangebiet befindet sich abseits klassifizierter 
Straßen. Straßenrechtliche Belange werden dem-
nach durch die Planung nicht berührt.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

III. Belange des Hochwasserschutzes

Wir weisen darauf hin, dass der Bebauungsplan 
"Mennwangen Süd" in Deggenhausertal – Mennwan-
gen bei einem extremen Hochwasserereignis (HQex-
trem) betroffen ist.Direktlink: 
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/q/7
4LSmPEr6oQc5x2NDVJSgw

Entsprechende Schritte (wie z.B. Regelungen zur 
Vermeidung und Verminderung von Hochwasser-
schäden, Aspekte zur Sicherung von Hochwasserab-
fluss und –rückhaltung, Gebäude hochwasserange-
passt geplant und gebaut werden etc.) müssen er-
griffen werden. 

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf § 
78b WHG „Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten“ (=u.a. extreme Hochwasse-
rereignisse) und den dort genannten Vorgaben ver-
wiesen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsge-
bieten im Sinne des § 78b Absatz 1 WHG (i.d.R. Flä-
chenausdehnung HQextrem der HWGK) sind nach-
richtlich (BauGB §9 Abs. 6a) im Bebauungsplan dar-
zustellen.

Die HQextrem Fläche ist im Bebauungsplanentwurf 
bereits erhalten.
Anregungen und Hinweise(n)

wurden bereits berücksichtigt

wird nicht gefolgt
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Im Internet sind unter www.hochwasserbw.de Kom-
paktinformationen (unter dem Reiter „Unser Service 
– Publikationen“) zur Hochwasservorsorge, hoch-
wasserangepasstem Bauen und weiteren Hochwas-
serthemen, sowie der Leitfaden „Hochwasser-Risi-
ko-bewusst planen und bauen“ erhältlich.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die Ergebnisse der HWGK können bei der Landesan-
stalt für Umwelt als Download unter der E-Mail 
Hochwasserrisikomanagement@lubw.bwl.de ange-
fragt werden.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

IV. Belange des Naturschutzes

Die Belange der HNB sind durch die Ausweisung des
Bebauungsplans „Mennwangen Süd“ in der Gemein-
de Deggenhausertal nicht betroffen. Es werden so-
mit keine Einwendungen vorgebracht. 

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
7

Landesamt für Denkmalpflege (Stellungnahme vom 27.10.2021)

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege:

Unmittelbar an den Planbereich grenzt auf dem 
Flurstück mit der Nummer 610 die Filialkapelle St. 
Wendelin aus dem Jahr 1718. Auch wenn die künfti-
gen Gewerbebauten erst etwas südöstlich der Kapel-
le entwickelt werden sollen, so bedrängen sie die 
Kapelle durchaus in optischer Hinsicht. Insbesonde-
re auf der Nordseite sollte das Baufenster daher et-
was zurückgenommen werden, um die bisher freien 
Blickbeziehungen besser zu wahren.

Das Kulturdenkmal genießt als Kulturdenkmal gem. 
§ 2 DSchG keinen Umgebungsschutz. Das Vorgetra-
gene als daher als dringliche Empfehlung zu werten.

Durch die im Vorentwurf des Bebauungsplans vorge-
sehen Lage des Baufenster rückt die gewerbliche Be-
bauung nicht bzw. nur unwesentlich näher an die Ka-
pelle heran, als die im Norden und Westen der Kapelle
bereits vorhandenen Gebäude. 

Zudem wird das Gewerbegebiet durch die Festsetzung 
zur Pflanzung einer Feldhecke umfassend eingegrünt, 
sodass eine optisch bedrängende Wirkung auf die 
Kappelle nicht erfolgt.

Der Anregung, das Baufenster zurückzunehmen, wird 
daher nicht gefolgt
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

2. Archäologische Denkmalpflege:

Aus Sicht der Archäologie gibt es zur o.g. Planung 
keine Anregungen oder Bedenken vorzutragen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
8

Deutsche Telekom Technik (Stellungnahme vom 20.10.2021)

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben 
wir keine Einwände. Im Planbereich befinden sich 
am Rand Telekommunikationslinien der Telekom, die
aus beigefügtem Plan ersichtlich sind.

Zur Versorgung des Neubaugebietes mit Telekom-
munikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die 
Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plan-
gebiet und eventuell auch außerhalb des Plangebiets
erforderlich.

Die Telekom prüft nach Ankündigung der Erschlie-
ßung den Ausbau dieses Neubaugebietes und orien-
tiert sich beim Ausbau an den technischen Entwick-
lungen und Erfordernissen. Insgesamt werden In-
vestitionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
geplant. Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt 
nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinn-
voll erscheint oder nach Universaldienstleistungs-
verpflichtung zwingend ist.

Dies bedeutet aber auch, dass wir, wo bereits eine 
Infrastruktur eines alternativen Anbieters besteht 
oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzliche, 
eigene Infrastruktur errichten.

Für einen eventuellen Ausbau des Telekommunikati-
onsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Stra-
ßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Lei-
tungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ab-
lauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungs-
plangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so
früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baube-
ginn, schriftlich angezeigt werden. Bitte informieren 
Sie uns auch über mögliche Mitbewerber im Aus-
baugebiet.

Hinweis:

Achtung seit 03.05.2021 neue Funktionspostfach-
adresse! Bitte nur noch diese benutzen, sie lautet: 
T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

TÖB
9

Gemeindeverwaltung Wilhelmsdorf (Stellungnahme vom 18.10.2021)

Wir bedanken uns für die Beteiligung am o.g. Bebau-
ungsplanverfahren und teilen Ihnen mit, dass die Be-
lange der Gemeinde Wilhelmsdorf durch diesen Be-
bauungsplan nicht berührt werden. Von einer weite-
ren Beteiligung am Verfahren kann abgesehen wer-
den.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
10

Telefonica (Stellungnahme vom 13.10.2021)

Die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass keine 
Belange von Seiten der Telefónica Germany GmbH & 
Co. OHG zu erwarten sind.

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt 
zur E-Mail ein digitales Bild. Das Plangebiet ist im 
Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Sollten sich noch Änderungen der Planung / Pla-
nungsflächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns 
die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
11

Stadt Markdorf (Stellungnahme vom 11.10.2021)

Durch die Planung werden Belange der Stadt Mark-
dorf nicht betroffen. Wir bedanken uns für die Mög-
lichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu können.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
12

IHK Bodensee-Oberschwaben (Stellungnahme vom 04.10.2021)

Die Gemeinde Deggenhausertal möchte im Ortsteil 
Mennwangen neue Gewerbeflächen ausweisen. Mit 
dieser Ausweisung kommt die Gemeinde dem kon-
kreten Bedarf von zwei ortsansässigen Unterneh-
men nach und trägt damit zur Sicherung und Ent-
wicklung dieser Unternehmen und von Arbeitsplät-
zen am Ort bei. Wir begrüßen deshalb die Auswei-
sung der Gewerbeflächen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
13

Gemeinde Horgenzell (Stellungnahme vom 30.09.2021)

Aus Sicht der Gemeinde Horgenzell bestehen keine 
Bedenken. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist
nicht notwendig.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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TÖB
14

Gemeinde Heiligenberg (Stellungnahme vom 27.09.2021)

Wir bedanken uns für die Beteiligung am o. g. Pla-
nungsverfahren und teilen Ihnen mit, dass von Seiten
der Gemeinde Heiligenberg keine Bedenken beste-
hen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
15

Gemeinde Oberteuringen (Stellungnahme vom 24.09.2021)

Von Seiten der Gemeinde Oberteuringen bestehen 
keine Bedenken oder Einwände.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
16

Polizeipräsidium Ravensburg (Stellungnahme vom 23.09.2021)

Einzige Anmerkung ist die unglückliche Verkehrs-
führung:

Aufgrund der Einmündung in die Einmündung muss 
hier eine eindeutige und leicht verständliche Vor-
fahrtslösung her (ggf. die Trichter verkleinern).

Auf Grund der erforderlichen Schleppkurven muss die 
Kreuzung wie im Bebauungsplanvorentwurf enthalten 
realisiert werden. 

Um verkehrliche Unsicherheiten zu vermeiden wird 
auf Grund der Anregung außerhalb des Bebauungs-
planverfahrens nach einer Lösung gesucht und diese 
mit den Fachstellen abgestimmt (z.B. abknickende 
Vorfahrtsstraße mit entsprechender Markierung und 
Beschilderung).
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
17

GVV Markdorf (Stellungnahme vom 22.09.2021)

Bei der Festlegung der EFH außerhalb der HQex-
trem-Flächen fände ich den Hinweis nicht schlecht, 
dass der Schwerpunkt des Geländes in den Bauan-
tragsunterlagen darzustellen bzw. nachzuweisen ist. 
Am besten wäre durch den Vermesser. 

In die Bebauungsplanunterlagen wird ein entspre-
chender Hinweis aufgenommen:

„In den Bauantragsunterlagen sind die Höhen des vor-
handenen Geländes, geplante Geländeveränderungen 
sowie die Höhenlage der geplanten baulichen Anlagen
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Weitere Belange werden nicht vorgetragen. detailliert durch eine Vermessung / einen Vermesser 
darzustellen.“
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Büro Gfrörer GmbH & Co. KG / Gemeinde Deggenhausertal

Fassung vom 30.03.2022
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